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KfW-Sonderprogramme
zügig und erfolgreich 
beantragen. 
Der systematische Weg 
zum Förderkredit.
																	                             



Die KfW-Sonderprogramme

Mit Hilfe von Sonderprogrammen vergibt die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Kredite 
zu marktüblichen Konditionen an mittelstän-
dische und große Unternehmen zur mittel- 
und langfristigen Finanzierung von Vorha-
ben in Deutschland. Voraussetzung dafür  
sind eine grundsätzliche Wettbewerbsfähig- 
keit sowie positive Zukunftsaussichten für 
das beantragende Unternehmen. 

Dank einer Haftungsfreistellung nimmt die 
KfW den durchleitenden Banken einen er-
heblichen Teil des Kreditrisikos ab und er-
leichtert damit die Kreditvergabe an die 
Unternehmen.

Durch die Vorlage eines professionell erar-
beiteten Unternehmenskonzepts oder einer 
Planungsplausibilisierung werden die Chan-
cen auf einen positiven Kreditentscheid 
durch die KfW entscheidend verbessert, da 
mit beiden Verfahren alle wesentlichen Fra-
gen der Finanzierer beantwortet werden.



Erste Frage: Wer erhält KfW-Mittel?

Es werden nur Unternehmen gefördert, die 
grundsätzlich wettbewerbsfähig sind und 
positive Zukunftsaussichten haben. Das 
heißt, Sanierungsfälle und Unternehmen in 
Schwierigkeiten erhalten keine KfW-Mittel. 
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Feststel-
lung, ob ein Unternehmen förderungsfähig 
ist oder nicht, ist die Situation des Unter-
nehmens zum Stichtag 01.07.2008.
 
 
 

Der Jahresgruppenumsatz des Unterneh-
mens darf 500 Millionen Euro in der Regel 
nicht überschreiten. Liegt der Umsatz dar-
über, findet das Programm für große Unter-
nehmen ohne Zugang zum Kapitalmarkt 
Anwendung. Als verbundene Unternehmen
gelten hierbei: 

 
 
 

1.	Unternehmen, an denen der Antragsteller 
direkt oder indirekt mit mehr als 50% betei-
ligt ist

2. 	Unternehmen, die am Antragsteller direkt 
oder indirekt mit mehr als 50% beteiligt sind, 
sowie

3. 	alle Unternehmen, zwischen denen for-
melle und faktische Konzernverhältnisse  
bestehen (z. B. Gesellschafteridentität)



Zweite Frage: Was wird finanziert?

Mitfinanziert werden alle Investitionen, die 
einer mittel- und langfristigen Mittelbereit-
stellung bedürfen und einen nachhaltigen 
wirtschaftlichen Erfolg erwarten lassen. Da- 
rüber hinaus können Betriebsmittel finan- 
ziert werden (einschließlich Warenlager so-
wie sonstiger Liquiditätsbedarf, zum Beispiel 
durch fehlende Anschlussfinanzierungen bzw.
Prolongationen).  

In welchem Umfang kann mitfinanziert 
werden?

Bei Investitionen beträgt der Kreditbetrag 
maximal 150 Millionen Euro pro Unterneh-
mensgruppe/Konzern im Sinne von verbun-
denen Unternehmen und maximal 50 Milli-
onen Euro pro Vorhaben. Die Kreditlaufzeit 
beträgt dabei höchstens sieben Jahre bei 
einem ersten tilgungsfreien Jahr (7/1), bei 
langlebigen Investitionsgütern sind bis zu 15 
Jahre möglich. 

Bei der Finanzierung von Betriebsmitteln  
darf der Kreditbetrag maximal 30% der 
letzten Bilanzsumme des Antragstellers 
erreichen. Der maximale Kreditbetrag pro 
Unternehmensgruppe beträgt jedoch nicht 
mehr als 50 Millionen Euro. Die Laufzeit für 
Betriebsmittelfinanzierungen liegt bei höch-
stens fünf Jahren (5/1).



Dritte und vierte Frage: Was kostet die Finanzierung? 
Und wann erfolgt die Tilgung?

Der Zinssatz orientiert sich grundsätzlich an 
der Entwicklung des Kapitalmarkts. Der 
kundenindividuelle Zinssatz wird im Rah- 
men der am Tage der Zusage geltenden  
Zinsbandbreite für die jeweilige Preisklasse 
festgelegt. Dabei sind die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Kreditnehmers (Bonität) 
sowie die Werthaltigkeit der für den Kredit 
gestellten Sicherheiten von der Hausbank zu 
bestimmen und in die von der KfW vorge-
gebenen Bonitäts- und Besicherungsklassen 
einzuordnen.

Mit Hilfe dieser Kombination aus Bonitäts- 
und Besicherungsklasse ordnet die Haus-
bank den Förderkredit einer von der KfW 
vorgegebenen Preisklasse zu. Jede Preis- 
klasse deckt eine Bandbreite ab, die durch 
eine feste Zinsobergrenze (Maximalzinssatz) 
abgeschlossen wird. Der kundenindividuelle 
Zinssatz kann unter dem Maximalzinssatz 
der jeweiligen Preisklasse liegen. Die KfW 
behält sich bei Krediten mit Haftungsfrei-
stellung vor, die Zuordnung zu überprüfen 
und die Bonitätseinschätzung gegebenen-
falls anzupassen.

Wie erfolgt die Tilgung?

Nach Ablauf der tilgungsfreien Anlaufjahre 
ist der Betrag in gleich hohen vierteljähr-
lichen Raten abzuzahlen. Für die Dauer der 
tilgungsfreien Jahre sind lediglich die an-
fallenden Zinsen zu leisten. Bei endfälligen 
Darlehen erfolgt die Rückzahlung in einer 
Summe am Ende der Laufzeit. Eine vorzei-
tige ganze oder teilweise außerplanmäßige 
Tilgung des ausstehenden Kreditbetrags ist 
gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschä-
digung zulässig.



Fünfte Frage: Welche Sicherheiten müssen gestellt werden?

Form und Umfang der Besicherung wer-
den zwischen dem Antragsteller und seiner 
Hausbank vereinbart. Es handelt sich dabei 
um bankenübliche Sicherheiten. Bei Kre-
diten mit Haftungsfreistellung ist eine Ab-
sicherung durch eine Bürgschaft von Bürg-
schaftsbanken, Bund, Ländern oder anderen 
öffentlichen Institutionen ausgeschlossen.
Der nicht von der Haftung freigestellte 
Teil des Kredits darf nicht vorrangig oder 
durch zusätzliche Sicherheiten abgesichert  
werden.

Haftungsfreistellung

Bei Investitionsvorhaben ist eine Haftungs-
freistellung des durchleitenden Kreditinsti-
tuts von 90% oder optional von 50% mög-
lich. Bei Finanzierung von Betriebsmitteln 
kann eine Haftungsfreistellung von 60%  
beantragt werden.



Sechste Frage: Wie erfolgt die Beantragung?

Neben den üblichen Kreditunterlagen wie 
Jahresabschluss, Firmenorganigramm, Ban- 
kenspiegel, BWA etc. wird ein aktuelles  
Unternehmenskonzept inklusive der zentra-
len Planungsannahmen möglichst für die  
kommenden drei Jahre verlangt (= Vermö-
gens-, Ertrags-, Liquiditäts- und Kapital-
dienstfähigkeitsplanung). 

Bei Anträgen mit einem Kreditbetrag von 
mehr als zehn Millionen Euro sind darüber 
hinaus weitere markt- und bankenübliche 
Unterlagen zur Risikoprüfung einzureichen 
(Produktübersicht, Markt- und Wettbe-
werbssituation, Bewertung der Manage-
mentkompetenz etc.).



Die erfolgreiche und zügige Beantragung. Erster Schritt.

Planungsplausibilisierung

Ihre Planung liegt vollständig oder in Teilen 
bereits vor, Sie sind bereit zu Gesprächen 
mit Ihrer Hausbank – doch Ihrer Bank ist die 
Sicht eines Dritten auf Ihre Planung wichtig.

Dieser Blick kann auch für Sie wertvoll sein, 
wenn Sie dabei Spezialisten für Turnaround- 
und Wachstumssituationen beauftragen, die 
Ihnen neben der Plausibilisierung weitere Maß-
nahmen aufzeigen können und außerdem  
genauso unternehmerisch denken wie Sie.

Ausgehend vom Verständnis Ihres Geschäfts- 
modells und Ihres Marktumfelds erfassen 
wir Ihre Planungssystematik: Wir beurteilen 
die Situation des relevantesten Markts und 
Ihre Einschätzung über dessen Entwicklung. 
Aus der Top-Line-Planung Ihrer Umsatz- und 
Ertragsentwicklung leiten wir verschiedene 
Planungsszenarien und die dazugehörigen 
Kostenstrukturen ab. Die Plausibilisierung 
der geplanten Investitionen gehört eben-
falls zu einer umfassenden Planungsvalidie-
rung durch unsere Spezialisten.

Die gesamte Planung mündet in die Abbil-
dung der Liquiditätsentwicklung im Rahmen 
einer integrierten Planung. Die konsistente 
Ableitung Ihres Liquiditätsbedarfs ist eine 
Kernvoraussetzung für eine erfolgreiche Be-
antragung der notwendigen Mittel. 

Durch unsere Expertise und zahlreiche posi-
tive Referenzen bei der KfW erhöhen wir die 
Wahrscheinlichkeit Ihrer Antragsbewilligung 
entscheidend.



Die erfolgreiche und zügige Beantragung. Zweiter Schritt.

Ganzheitliches Unternehmenskonzept

Ihre Planung muss auf einem ganzheitlichen 
und überzeugenden Unternehmenskonzept 
aufsetzen. Dies ist in jedem Fall eine zentra-
le Hilfe für einen erfolgreichen KfW-Antrag. 
Eventuelle Rückfragen sowie ein Nachrei-
chen von Unterlagen entfallen somit und 
beschleunigen den Vorgang.

Die Erstellung eines aussagekräftigen Kon-
zepts bzw. die Ergänzung Ihrer aktuellen 
Planungen zu einem ganzheitlichen Unter-

nehmenskonzept sichern Ihnen eine hohe 
Akzeptanz in der Beantragung der KfW-Mit-
tel. Für Sie als Unternehmer noch viel wich-
tiger allerdings ist Folgendes:
Neben der Sicherung der von Ihnen benöti-
gten finanziellen Mittel halten Sie am Ende 
unserer Zusammenarbeit ein zukunftsfä-
higes und umsetzbares Konzept in den Hän-
den. 

Selbstverständlich ist ein modularer Aufbau 
von der Planungsvalidierung bis zum ganz-
heitlichen Unternehmenskonzept möglich.



Unsere Vorgehensweise bei der Erstellung Ihres 
Unternehmenskonzepts.

     7.  Maßnahmen und Planung festlegen

6.  Liquiditätschancen/Investitionsbedarf feststellen

5.  Kostenchancen ermitteln

4.  Kernprozesse und Kernfunktionen bewerten

3.  Markt-, Wettbewerbs-, Umsatzchancen ableiten

2.  Wertvernichter vs. Werterzeuger identifizieren

1.  Unternehmensentwicklung aufzeigen

Unternehmens-
konzept

Cash-Bedarf 
und 

Finanzierung

Veränderung von 
Führung und 

Management

Kosten und 
Liquiditäts-
maßnahmen

Reorga-
nisation der 
Prozesse 
und 
Funktionen

Strategische
Neuausrichtung
am Markt

Ergebnis- 
planung



Unser Angebot: Nutzen Sie unsere 
Expertise, um Ihren KfW-Kredit schnell 
und sicher bewilligt zu bekommen.

Durch unsere Expertise und unsere zahl-
reichen positiven Referenzen bei der KfW 
erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit Ihrer 
Antragsbewilligung entscheidend.
So haben wir allein im Jahr 2009 be-
reits über 100 Millionen Euro für unsere 
Mandanten beantragt und bewilligt be-
kommen. Melden Sie sich, wir bringen Sie 
weiter.

Ihre 
Struktur  Management Partner
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Struktur
Management
Partner

Führend bei Turnaround und Wachstum.


